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b) das - zuständige Organ die notwendige Genehmi
gung zur Ausfuhr der Nachlaßgegenstände oder 
für die Überweisung von Geldbeträgen erteilt hat.

Teil V

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen

Artikel 29

Entscheidungen,
die der Anerkennung und Vollstreckung unterliegen

(1) Die Vertragspartner anerkennen und vollstrek- 
ken unter den in diesem Vertrag festgelegten Voraus
setzungen auf ihrem Territorium folgende Entscheidun
gen, die auf dem Territorium des anderen Vertrags
partners ergangen sind:

a) Gerichtsentscheidungen in Zivil- und Familien
sachen und gerichtliche Vergleiche in diesen Sa
chen über vermögensrechtliche Ansprüche

b) Gerichtsentscheidungen in Strafsachen über Scha
densersatzansprüche

c) Entscheidungen von Schiedsgerichten einschließlich 
Vergleiche in Wirtschafts- bzw. Handelsstreitig
keiten gemäß den Bestimmungen des Artikels 33 
dieses Vertrages.

(2) Gerichtsentscheidungen im Sinne der Bestimmun
gen des Absatzes 1 dieses Artikels sind auch Entschei
dungen in Nachlaßsachen, die von den Organen eines 
Vertragspartners erlassen worden sind, die nach den 
innerstaatlichen Gesetzen ihres Staates für die Rege
lung in Nachlaßsachen zuständig sind.

Artikel 30

Voraussetzungen für die Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen

Entscheidungen nach Artikel 29 dieses Vertrages wer
den unter folgenden Voraussetzungen anerkannt und 
vollstreckt:

a) wenn die Entscheidung nach den Gesetzen des 
Vertragspartners, auf dessen Territorium sie er
gangen ist, rechtskräftig und vollstreckbar ist;

b) wenn das Gericht des Vertragspartners, auf dessen 
Territorium die Entscheidung ergangen ist, in dem 
Verfahren nach den Gesetzen des Vertragspart
ners, auf dessen Territorium die Anerkennung 
oder Vollstreckung begehrt wird, zuständig war;

c) wenn die unterlegene Partei, die am Verfahren 
nicht teilgenommen hat, nach den Gesetzen des 
Vertragspartners, auf dessen Territorium die Ent
scheidung ergangen ist, ordnungsgemäß und 
rechtzeitig geladen war und im Falle ihrer Pro
zeßunfähigkeit ordnungsgemäß vertreten werden 
konnte;

d) wenn in dem gleichen Rechtsstreit zwischen den 
gleichen Parteien auf dem Territorium des Ver
tragspartners, auf welchem die Entscheidung an
zuerkennen oder zu vollstrecken ist, nicht bereits 
früher von einem ordentlichen oder Schiedsgericht 
eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, oder

wenn bei dem Gericht dieses Vertragspartners 
nicht schon früher ein Verfahren in dieser Sache 
anhängig wurde;

e) wenn die Anerkennung oder Vollstreckung der 
Entscheidung den Grundprinzipien der Gesetzge
bung, und der öffentlichen Ordnung des Vertrags
partners, auf dessen Territorium die Entscheidung 
anzuerkennen oder zu vollstrecken ist, nicht wi
derspricht.

Artikel 31

Anerkennung von Entscheidungen,
die den Personenstand von Staatsbürgern betreffen

(1) Gerichtsentscheidungen des einen Vertragspart
ners, die den Personenstand seiner eigenen Staatsbür
ger betreffen, werden auf dem Territorium des anderen 
Vertragspartners ohne weiteres Verfahren anerkannt.

(2) Gerichtsentscheidungen des einen Vertragspart
ners, die den Personenstand von Staatsbürgern des an
deren Vertragspartners betreffen, werden auf dem Ter
ritorium dieses anderen Vertragspartners unter den in 
Artikel 30 vorgesehenen Bedingungen anerkannt.

(3) Unter Personenstandsentscheidungen im Sinne
dieses Artikels sind zu verstehen: *

Ehescheidungen und Entscheidungen, durch die das 
Bestehen oder Nichtbestehen einer Ehe ausgesprochen 
wird sowie damit verbundene Entscheidungen über 
das Erziehungsrecht der Kinder, ferner Entscheidun
gen, die das Verwandtschaftsverhältnis einer Person 
feststellen.

Artikel 32

Anerkennung und Vollstreckung 
von Urkunden in Unterhaltssachen

Urkunden, die eine Verpflichtung zur Unterhalts
zahlung enthalten und vor den zuständigen Organen 
für Vormundschaft auf dem Territorium des einen Ver
tragspartners errichtet wurden, werden auf dem Ge
biet des anderen Vertragspartners unter den in Arti
kel 30 dieses Vertrages vorgesehenen Voraussetzungen 
anerkannt und vollstreckt, soweit die Bestimmungen 
dieses Artikels auf Urkunden in Unterhaltssachen an
wendbar sind.

Artikel 33

Voraussetzungen für die Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen 

der Schiedsgerichte

Entscheidungen der Schiedsgerichte werden aner
kannt und vollstreckt, wenn neben den Bedingungen 
des Artikels 30 dieses Vertrages noch folgende Voraus
setzungen erfüllt sind:

a) wenn die Entscheidung auf Grund eines schrift
lichen Vertrages über die Unterwerfung unter die 
Zuständigkeit eines Schiedsgerichts für einen be
stimmten Prozeß oder für künftige Prozesse aus 
einem bestimmten Rechtsverhältnis erfolgt ist, 
und wenn das Schiedsgericht im Rahmen seiner 
vereinbarungsgemäß festgelegten Befugnisse ent
schieden hat;


